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M U S T E R 

Informationen zum  
BEWERBER-VERFAHREN 

vor dem 
□ 
nicht offenen Wettbewerb 




□ 
Verhandlungsverfahren 

für................................................................................................................................

Teilnahmewettbewerb 

Für die Planung dieses Projekts wird 


ein beschränkter Realisierungswettbewerb 
□ 
als begrenzt offener Wettbewerb 

□ 
als Einladungswettbewerb 

□ 
ein Verhandlungsverfahren 

ausgeschrieben, dem zur Festlegung der Teilnehmer ein Bewerber- und Auswahlverfahren vorgeschaltet ist, das für Interessierte aus den Signatarstaaten des WTO-Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungswesen GPA offen ist. Die vom Auslober geforderte Teilnahmeberechtigung ist die Voraussetzung dafür, sich am Bewerber- und Auswahlverfahren zu beteiligen. 

Teilnahmeberechtigung 

Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die am Tag der Bekanntmachung im Zulassungsbereich ansässig sind und die gemäß den Rechtsvorschriften ihres Heimatstaats zur Führung der Berufsbezeichnung 









□ 
Architekt 









□ 
Innenarchitekt 









□ 
Landschaftsarchitekt 









□ 
Stadtplaner 

(Beratender) Ingenieur der Fachrichtung 

□ 
Tragwerksplanung 










□ 
technische Ausrüstung 










□ 
Verkehrsplanung 










□ 
.................................

berechtigt sind. Ist in dem jeweiligen Heimatstaat die Berufsbezeichnung gesetzlich nicht geregelt, so erfüllt die fachlichen Anforderungen, wer über ein Diplom, Prüfungszeugnis oder einen sonstigen Befähigungsnachweis seiner Fachrichtung verfügt, dessen Anerkennung nach der 


/EU-Richtlinie 85/384/EWG 
/„Architektenrichtlinie“ 


/EU-Richtlinie 89/48/EWG 
/„Hochschuldiplomrichtlinie“ 

gewährleistet ist. 

Teilnahmeberechtigt sind auch juristische Personen, zu deren satzungsgemäßem Geschäftszweck Planungsleistungen gehören, die der Planungsaufgabe entsprechen. Juristische Personen haben einen bevollmächtigten Vertreter zu benennen, der für die Wettbewerbsleistung verantwortlich ist. Der bevollmächtigte Vertreter und der Verfasser der Wettbewerbsarbeit müssen die Anforderungen erfüllen, die an natürliche Personen gestellt werden. 

Teilnahmeberechtigt sind ebenfalls Arbeitsgemeinschaften natürlicher und juristischer Personen. 

Bewerbung 

Eine Bewerbung ist nur mit den vom Auslober ausgegebenen formalisierten Bewerbungsunterlagen möglich. 

Wegen der notwendigen Gleichbehandlung, der besseren Vergleichbarkeit der Angaben, der leicht handhabbaren Überprüfbarkeit der Teilnahmeberechtigung und der besseren Beurteilungsmöglichkeit der Eignung des Bewerbers sind die Bewerbungsunterlagen präzise formalisiert. Die Angaben des Bewerbers sollen seine gestalterische Qualität, Fachkunde, Leistungsfähigkeit, Erfahrung und Zuverlässigkeit belegen. Auch sollen darin seine Arbeitsweise und Architekturauffassung deutlich werden. 

Für die Bewerbung sind der Bewerbungsbogen und Projekt-Blätter einzureichen. 

(Zahl und Inhalte der Darstellungsformen sind präzise, eingrenzend und ausschließlich beschrieben).
Zum  Bewerbungsbogen 

Füllen Sie den vorgegebenen Bewerbungsbogen vollständig und gut lesbar aus. Die Bewerbung ist nur gültig, wenn alle teilnahmeberechtigten Bewerber der im Wettbewerb geforderten Fachrichtung(en) den Bewerbungsbogen unterschrieben haben. Der federführende/bevollmächtigte Verfasser unterschreibt am Fuß des Bewerbungsbogens. 
Zu den  Projekt-Blättern

Auf maximal 2 A-3-Seiten stellen Sie nur Projekte dar, die Ihre besondere Eignung für die Wettbewerbsaufgabe verdeutlichen, die also erwarten lassen, dass Sie für die anstehende Wettbewerbsaufgabe gute Lösungsvorschläge machen können.

Werden mehr Unterlagen eingereicht als gefordert, bestimmt die Vorprüfung, welche Unterlagen zugelassen werden. 

Die Bewerbungsunterlagen werden nicht zurückgegeben. Ein Anspruch auf Kostenerstattung besteht nicht. 

Auswahl 

Eine andere Form der Bewerbung als vom Auslober vorgegeben ist nicht zugelassen. Zum Auswahlverfahren wird nur zugelassen, wer die vorgegebenen Bewerbungsunterlagen beim Auslober abgefragt, ausgefüllt und fristgerecht eingereicht hat. Mehrfachbewerbungen jeglicher Art werden nicht zum Auswahlverfahren zugelassen.

Aus den zugelassenen Bewerbungen wählt das Auswahlgremium nach den bekannt gemachten Kriterien die Teilnehmer am 


/ Wettbewerb 


/ Verhandlungsverfahren. 

Über das Ergebnis des Auswahlverfahrens werden alle Bewerber schriftlich informiert. Jeder Bewerber erhält das Protokoll der Auswahlsitzung. 

Die ausgewählten Teilnehmer erhalten die Unterlagen zur Bearbeitung des 


/ Wettbewerbs 


/ Verhandlungsverfahrens. 

Termine 

Frist für die Einreichung der Bewerbungsunterlagen ist 

Tag / Datum / Uhrzeit 

Bewerbungsunterlagen, die nach dem ..........................beim Auslober eintreffen, können nicht mehr berücksichtigt werden, auch wenn sie fristgerecht aufgegeben sein sollten. 

/AKBW 
/Wettbewerb und Vergabe 

/25/08/2005 




